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 Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat beschließt in seiner Funktion als Vorstand der Jagdgenossenschaft 

Eisigen neben Herrn Dieter Wolf Herrn Oliver Meisriemel als Pächter des 

gemeinschaftlichen Jagdbezirkes aufzunehmen. Die Vertragsänderung tritt zum 

01.11.2020 in Kraft. 

 

Sachverhalt: 

 

Gem. Satzung der Jagdgenossenschaft Eisingen vom 10.03.2014 wurde die Verwaltung 
der Jagdgenossenschaft auf den Gemeindevorstand übertragen. Gemeindevorstand ist 
gem. § 9 der Satzung der Gemeinderat. 
Der Gemeindevorstand bestimmt über die Verpachtung des gemeinschaftlichen 
Jagdbezirkes. 
Es besteht ein Jagdpachtvertrag mit Laufzeit vom 01.04.2014 bis 31.03.2023 mit den 
gemeinschaftlichen Pächtern Roland Bauer und Dieter Wolf. 
Roland Bauer ist im März dieses Jahres verstorben. 
Gem. § 12 des Jagdpachtvertrages wird bei Tod auf § 13a des BjagdG verwiesen. 
Sind mehrere Pächter an einem Jagdpachtvertrag beteiligt (Mitpächter), so bleibt der Vertrag, wenn er im 
Verhältnis zu einem Mitpächter gekündigt wird oder erlischt, mit den übrigen bestehen…… 

Dies bedeutet, der Vertrag besteht mit Herrn Dieter Wolf als Pächter weiter. 

Sachbearbeiter Karst 

Datum 30.09.2020 



Herr Wolf hat darum gebeten, zur Unterstützung seiner Tätigkeit einen Mitpächter 
aufzunehmen. 
Es handelt sich um Herrn 
Oliver Meisriemel 
geb. 09.06.1962, 
wh. Heimbronner Str. 29/2, 75203 Königsbach-Stein 
Herr Meisriemel ist dem  Gemeindevorstand seit vielen Jahren bekannt, es war bereits 
als Begehungsscheininhaber für die Jagdpächter aktiv und hat an den regelmäßig 
stattfindenden Austauschveranstaltungen zwischen Jagd/Forst/Gemeinderat regelmäßig 
teilgenommen. 
Herr Meisriemel verfügt über die notwendigen jagdrechtlichen Voraussetzungen und 
auch seitens der Gemeindeverwaltung sind keine Einwände gegen eine Bestellung 
vorhanden. 
  
Vor Neuverpachtung zum 01.04.2023 wird dann eine Einberufung der 
Jagdgenossenschaft stattfinden. 
 
     


